
Berichtigung 2003_152a

Die Vereinbarung vom 3. Juli 2003 zur Revision des Konkordats über die Sicher-
heitsunternehmen muss wie folgt berichtigt werden (die Änderungen werden
fett und unterstrichen gedruckt):

Art. 1
Das Konkordat vom 18. Oktober 1996 über die Sicherheitsunterneh-
men wird wie folgt geändert:

Art. 11b (neu) b) der kantonalen Behörden

wird zu Art. 11a (neu)

Art. 15 Abs. 3
3 Betrifft nur den französischen Text.

Art. 16 Abs. 2
2 Betrifft nur den französischen Text.

Art. 18 Abs. 2
2 Die betreffenden Personen haben dieses Dokument auf Ver-
langen der Polizei oder jedes anderen daran Interessierten vor-
zuweisen.

ASF Nr. 28 9. Juli 2004


